
CO Kurt Hohensinner, MBA 11.Juni 2013 

F R A G E S T U N D E 
 

an Frau Stadträtin Lisa Rücker 
am 13.6.2013 

Betreff: Legale Graffiti-Kunst-Flächen im Grazer Stadtgebiet 
 
 
 
 
Sehr geehrter Frau Stadträtin! 
 
Die Graffiti-Kunst wird zum Graffiti-Vandalismus, wenn das Eigentum von anderen 
beschädigt wird. Kaum ein Fleck an öffentlichen Flächen wurde in den letzten Jahren 
von Graffiti-Vandalen verschont. 
 
Begrüßenswert ist, dass die Exekutive in letzter Zeit sehr gezielt gegen Verursacher 
dieses Sachschadens vorgeht.  
Andererseits gilt es gerade in einem urbanen Raum der Graffiti-Kunst Raum zu 
geben. Bislang gab es verschiedene Anläufe in ganz Graz Flächen bereitzustellen, 
kleine Projekte konnten auch umgesetzt werden. Um den Kunst-Sprayern die 
rechtliche Sicherheit geben zu können, ihre Kunst auf legalen Orten auszubreiten, ist 
die Erstellung einer genauen Liste der Flächen zu erstellen. 
 
 
Deshalb stelle ich an Dich sehr geehrte Frau Stadträtin folgende Frage: 
 
„Bist Du bereit, als Kulturstadträtin, gemeinsam mit den zuständigen Stellen im Haus 
Graz, eine Liste legaler Graffiti-Kunst-Flächen im Grazer Stadtgebiet zu erstellen und 
diese zu veröffentlichen?“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


